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Verzicht auf Handlungsfreiheit ?

Zu den grundsatzlichen AuBerungen des Bundesrates zur Atomwaffenfrage

Von Major Gustav Daniker

Denn die Atombombe stellt uns vor ein Dilemma: Wollen wir nicht
in der Gewaltlosigkeit zum ausgebeuteten Knecht des Stirkeren werden
oder iiberhaupt untergehen, so muf} einerseits das Recht auf Selbstver-
teidigung erhalten bleiben, und anderseits konnen wir es uns nicht mehr
leisten, daB sich ein lokaler Konflikt zum Weltkrieg weitet.

Bundesprisident Spiihler in seiner Neujahrsansprache 1968

Dic zitierten Worte, obgleich grundsitzlich gemeint, umreiBien
auch dasDilemma der schweizerischen Landesverteidigung : Wih-
rend wir weit davon entfernt sind, unsere Selbstbehauptung auf-
geben zu wollen, wissen wir doch, dal im Bereich der nuklearen
Kriegfithrung eine gefihrliche Liicke klafft. MuB sie geschlossen
werden : Kann sie geschlossen werden 2 Gibt es indirekte Mog-
lichkeiten, die uns Sicherheit verschaffen, ohne das Wettriisten
mitmachen zu miissen und damit — ob wir es wollen oder nicht -
das allgemeine Risiko eines Atomkrieges zu erhohen :

Zu diesem Fragenkomplex von grundsitzlicher Bedeutung
sind kiirzlich gleich zwei bemerkenswerte AuBerungen von sei-
ten des Bundesrates erfolgt. Die eine ist das sogenannte «Aide-
mémoire zum Atomsperrvertrag» vom November 1967 und dic
andere die Antwort Bundesrat Spiihlers vom 18. Dezember 1967
auf die Interpellation Binder vom 8. Mirz 1967 betreffend den-
selben Vertrag. Da es sich um Stellungnahmen handelt, deren Fol-
gen fiir unsere Verteidigung und damit fiir unser Schicksal von
groBrer Wichtigkeit sein konnten, seien sie im folgenden kritisch
beleuchtet.

Der Bundesrat hat sich zum bisher vorliegenden Entwurf eines
Atomsperrvertrages geiuBert, obschon die Schweiz an der Ab-
riistungskonferenz der achtzehn Michte in Genf nicht vertreten
ist. Er hat es in der Uberzeugung getan, daf} diesem Vertrag, der
ohne Zweifel auch uns einmal zur Unterschrift vorgelegt werden
wird, eine besondere Bedeutung zukommt. Einerseits ging es
darum, nach Méglichkeit noch EinfluBl auf den Inhalt des Ver-
trages auszuiiben, und anderseits offenbar nicht zuletzt auch dar-
um, die Stimme der Schweiz in einer derart entscheidenden An-
gelegenheit iiberhaupt zur Geltung zu bringen, nachdem ihr dies,
als Nichtmitglied der UNO, auf andere Weise verwehrt ist. Beide
Beweggriinde scheinen uns begriienswert. Es liegt im Wesen
moderner Selbstbehauptung auch des Kleinstaats, da dessen
Aktivitit im Vorfeld von Konflikten besonders bedeutungsvoll
ist. Was hier getan oder unterlassen wird, hat unter Umstinden
die groBere Bedeutung fiir unsere Verteidigung als das, was im
offenen Konflikt noch getan werden kann. Die Stellungnahme
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zum Atomsperrvertrag kann deswegen als erster Schritt eciner
vorausschauenden Strategie, welche die Ereignisse nicht nur kom-
men sicht, sondern versucht, sie giinstig zu beeinflussen, bezeich-
net und positiv bewertet werden.

Eine positive Beurteilung verdient unseres Erachtens auch der
Inhalt des Memorandums. Der Feststellung, daB ein befriedigender
Atomsperrvertrag wiinschenswert sei, folgen eine Anzahl von
Forderungen und Wiinschen, die nicht nur die wirtschaftliche
Seite der zwangsliufigen Diskriminierung der atomwaffenlosen
Staaten, sondern ebenso die Probleme der Sicherheit betreffen.
Wir beschrinken uns auf die Erliuterung des letzteren Zusam-
menhangs. Der Bundesrat méchte auf der einen Seite die GewiB3-
heit haben, daB alle uns in diesem Zusammenhang interessieren-
den Staaten, das heiBt die potentiellen Atomwaffenmichte, unter-
schreiben. Er dringt deshalb auf Universalitit des Abkommens
und betont, es sollte im Vertrag festgehalten werden, daf} scin
Inkrafttreten von der Ratifikation durch eine moglichst groBe
Zahl von Staaten, einschlieBlich aller Atomwaften besitzenden
Unterzeichnerstaaten, abhingt. Damit wire gewihrleistet, daB}
eine vertragstreue Nation wie die Schweiz sich nicht plétzlich
neuen, ungebundenen Atommichten gegeniibersieht.

Vor unliebsamen Entwicklungen auf dem Gebiet der Atom-
strategie, die nachher die alleinige Domine der Atomwaffen-
miichte wire, mochte sich der Bundesrat auf folgende Weise ab-
sichern: Er beanstandet angesichts der stindigen Entwicklung
der Kernwissenschaft, die plotzlich zu unvorhergeschenen mili-
tirischen, politischen, wirtschaftlichen und technischen Konse-
quenzen fithren kann, die unbegrenzte Dauer des Vertrages. Je-
der Staat miisse die Gelegenheit haben, periodisch auf seine Un-
terschrift zuriickzukommen.

SchlieBlich weist der Bundesrat auf die Gefihrdung der allge-
meinen Sicherheit durch ein neues Wettriisten, wie es sich zur
Zeit abzeichnet, hin und verlangt Verpflichtungen der Atom-
waffenmichte in Richtung auf die Stabilisierung der Atomriistun-
gen. AuBerdem verspricht er sich von formellen Verpflichtungen
der Kernwaffenmichte, niemals nichtbesitzende Vertragsstaaten
mit Atomwaffen anzugreifen, eine gewisse Erhohung unserer
Sicherheit.

Der Bundesrat hat somit die Schwichen des vorliegenden Ver-
tragsentwurfs in politisch-militirischer Beziehung klar erkannt.
Die Schweiz, so geht aus seiner Stellungnahme eindeutig hervor,
ist nicht bereit, blindlings einer an und fiir sich begriiBenswerten
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Idee zu folgen, solange diese von den GroBmichten derart ein-
seitig interpretiert wird. Der Text des schweizerischen Memoran-
dums ist hier sehr deutlich. Es finden sich Sitze wie: «Was die
Schweiz angeht, so konnte sie sich dem Vertrag nur anschlieBen,
wenn die meisten Staaten, die imstande sind, iiber Atomwaffen zu
verfiigen, ihm beitreten.» Oder: «In eine solche Verpflichtung
(auf unbegrenzte Dauer) einzuwilligen scheint kaum denkbar ...
Die nichtbesitzenden Staaten konnen es tatsichlich nicht verant-
worten, sich auf unbestimmte Zeit die Hinde zu binden, wenn
die besitzenden Staaten auf diesem Gebiet (der Riistungsbe-
schrinkung) nicht zu positiven Ergebnissen kommen.» Oder:
«Dem (der dauernden Rechtsungleichheit, wie sie der Vertrag
etabliert) zuzustimmen wiirde fiir die nichtbesitzenden Staaten
ein schweres Opfer bedeuten, das ohne Gegenleistung undenkbar
wire.» Diese Formulierungen sprechen fiir sich.

Das Aide-mémoire des Bundesrates ist bisher im In- und Aus-
land giinstig aufgenommen worden. Nicht nur wurde sein Text
als offizielle Unterlage an der Genfer Konferenz verteilt, man
scheint allgemein fiir die Vorbehalte des Kleinstaats weit herum
Verstindnis zu haben. Einmal natiirlich bei den atomwaffenlosen
Staaten, die sich in ihren cigenen Vorbehalten bestirkt fiihlen,
dann aber auch bei den Atommichten selbst. Nirgends ist jeden-
falls die von gewissen Leuten befiirchtete Reaktion aufgetreten,
die Schweiz — das Land des Roten Kreuzes — gefihrde mit einer
solchen Kritik ihren Ruf.

Zu hoffen ist nach diesem Anfangserfolg zweierlei: Einmal daf3
der Bundesrat bei seinen Bedingungen bleibt, selbst wenn sich
der Druck der GroBmichte fiir die Unterzeichnung des heute
vorliegenden unbefriedigenden und unvollstindigen Vertrages
verstirken sollte. Ahnliche Vorbehalte werden an der Konferenz
der nichtbesitzenden Staaten der Abriistungskonferenz, die auf
September 1968 anberaumt ist, ohne Zweifel noch von verschie-
denster Seite vorgebracht werden. Zum zweiten sollten Schritte
wie die Herausgabe dieser Denkschrift zum Atomsperrvertrag
kiinftig so gut zum Instrumentarium unserer Landesverteidigung

gehdren wie andere VerteidigungsmaBnahmen, denen wir ge-.

meinhin unsere Aufmerksamkeit schenken.!

Differenzierter muB die Beurteilung der Antwort auf die Inter-
pellation Binder ausfallen. Der Bundesrat war darin um eine Stel-
lungnahme zum Atomsperrvertrag befragt worden, die durch die
Veroffentlichung des Aide-mémoire inzwischen bekannt gewor-
den war. Die Antwort Bundesrat Spiihlers enthielt denn auch vor
allem die Erliuterung dieses Memorandums. Sie umfafBte dariiber
hinaus einen grundsitzlichen Teil iiber Atomwaffen und Landes-
verteidigung.

Dieser Teil ist nun leider geeignet, die klare Gedankenfiihrung
des Aide-mémoire zu verwissern. Er wirft iiberdies eine Reihe
von Fragen auf, die einer Einordnung rufen. Um ihn richtig
werten zu konnen, bediirfen wir eines kurzen Riickblicks auf die
bisherige Reaktion der Schweiz auf das Aufkommen der Atom-
waffe und seine Auswirkungen:

1945 bis 1955, als Atomwaffen allein als strategische Kriegs-
mittel galten, zog unser Land praktisch keine Konsequenzen aus
dem Vorhandensein dieser alles Friihere iibertreffenden Zersto-

' Wihrend der Drucklegung des vorliegenden Aufsatzes legten die
beiden Supermichte am 18. Januar 1968 gemeinsam einen neuen Ver-
tragsentwurf vor. Von den im schweizerischen Aide-mémoire erhobe-
nen Wiinschen wurde nur die zeitliche Befristung der Vertragsdauer
beriicksichtigt. Befriedigen kann aber auch dieses Entgegenkommen
nicht, da der Zeitraum eines Vierteljahrhunderts angesichts der rasenden
Entwicklung auf dem Atomgebicet mit einer unbeschrinkten Dauer prak-
tisch gleichbedeutend ist. Das ganze Atomzeitalter samt so-Mt-Bombe
und Orbitalrakete ist noch nicht 25 Jahre alt.
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rungsmittel. 1955 bis 1961 war die Zeit der Auseinandersetzung
um die Neugestaltung der Armee. Sie stand unter der Frage, wie
unsere konventionellen Streitkrifte einem Atomkrieg am besten
angepalt werden kdnnten. Studien und Auseinandersetzungen
aller Art fiihrten schlieBlich zur Truppenordnung 61, die seither
verwirklicht wurde und nahezu eingespielt ist. Dieser passiven
militirischen Reaktion ging eine politische parallel, die aktivere
Moglichkeiten ins Auge faBte. Die 6ffentliche Diskussion drehte
sich um Wiinschbarkeit und Konsequenzen einer eigenen Atom-
bewaffnung. Thr Ergebnis wurde deutlich in zwei Volksabstim-
mungen mit Ablehnung eines grundsitzlichen Verzichts auf
Atomwaffen und Ablehnung des obligatorischen Referendums
bei einer allfilligen Beschaffung.

1958 hatte der Bundesrat eine Erklirung abgegeben, in der er
die Atomwaffen als die stirksten Defensivwaffen bezeichnete. Im
selben Jahr erteilte er dem Eidgendssischen Militirdepartement
den Auftrag, die Méglichkeit und Notwendigkeit einer Atom-
bewaffnung abzukliren und entsprechende Antriige zu unterbrei-
ten. Solche Antriige erfolgten nie oder gelangten jedenfalls nicht
zur Kenntnis der Offentlichkeit. Vielmehr bekriftigt der Bericht
des Bundesrates iiber die Konzeption der militirischen Landes-
verteidigung vom Juni 1966 noch einmal die Notwendigkeit sol-
cher Studien.

Dazu gehéren, so lautet der entsprechende Passus, «nicht nur
eine griindliche Beurteilung der Schutzmoglichkeiten und der
Abschreckungswirkung sowie die Frage, wie weit und unter wel-
chen Voraussetzungen Nuklearwaffen unsere Kampfkraft zu ver-
stirken vermdchten, sondern auch die Priifung der Grundlagen,
die eine EntschluBfassung iiber eine allfillige Ausriistung mit
Kernwaffen erst erméglichen kénnten. Diese Abklirungen miis-
sen die Frage einschlieBen, wann der Punkt erreicht wire, an
dem die weitere Ausbreitung der Kernwaffen unser Land zu ihrer
Beschaffung zwingen kénnte. Wiirde man die Durchfiihrung solcher
Studien, welche den Entschluf§ der politischen Behirden iiber eine
Nuklearbewa(fnung in keiner Weise prijudizieren diirfen, unterlassen,
so kdme das dem Verzicht auf eine fundierte Beurteilung aller Aspekte
ciner eigenen Atomwaffenherstellung gleich. Damit wiirde sich unser
Land seiner Handlungsfreiheit begeben» (S. 19/20).

Haben wir diese Handlungsfreiheit bereits verloren : Fehlen uns
jetzt, da der Entscheid in der Atomsperrfrage auf uns zukommt,
wichtige Entscheidungsgrundlagen : Fast mufl man es vermuten,
denn Bundesrat Spiihler antwortet in seiner Rede vom 18.De-
zember 1967 auf die selbstgestellte Frage «Kann der Besitz von
Atomwaffen die Sicherheit eines kleinen Staates erhdhen z» mit
folgenden aufschluBreichen Sitzen: «Ich bin nicht in der Lage,
hierauf mit Bestimmtheit zu antworten; denn es handelt sich um
ein unabsehbar vielseitiges Problem, mit dem sich verschiedene
Kommissionen befassen, die ihre Arbeiten noch nicht beendigt
haben.»

Mit anderen Worten: Zehn Jahre nach dem Auftrag des Bun-
desrates, diese im Atomzeitalter vielleicht wichtigste Frage der
Selbstbehauptung abzukliren, stellt ein Mitglied unserer Regie-
rung fest, dal man dariiber nichts Bestimmtes weil}. Liegt nicht
die Vermutung nahe, daB irgend jemand seine Pflicht nicht getan
hat: Das Eidgendssische Militirdepartement: Der Bundesrat
selbst : Vielleicht sogar das Parlament, indem es nie Rechenschaft
verlangte, sondern froh war, wenn diese unangenehme Frage nie
auf der Traktandenliste erschien: Vielleicht wire es gut, Auf-
schluB dariiber zu erhalten, welche Kommissionen Bundesrat
Spiihler meinte, mit welcher Zielsetzung sie arbeiten und bis
wann sie ihre Ergebnisse vorlegen miissen. Sonst konnte es leicht
geschehen, daB wir auch weiterhin nicht Bescheid wissen und in
Unkenntnis wichtigster Daten Entscheidungen von gréBter Trag-
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weite zu fillen haben — und sie aus auBenpolitischen Griinden
sicher auch fillen werden —, ohne uns {iber Alternativen klar zu
sein.

Unterdessen laufen wir Gefahr, unverbindliche oder unvoll-
stindige Uberlegungen als gesicherte Wahrheiten anzuerkennen,
die unserem Wunschdenken entgegenkommen konnen. Wir wer-
den die Ergebnisse um so lieber anerkennen, je mehr sie uns von
schwerwiegenden Entscheidungen und allenfalls besonderen An-
strengungen befreien. Diese Gefahr gilt es nach Moglichkeit zu
bannen. Folgen wir also kritisch Bundesrat Spiihlers Uberlegun-
gen. Auf Grund des Vorsprungs der USA und der UdSSR auf
dem Nuklearsektor und auf Grund ihrer Anstrengungen auf dem
Gebiet der Raketenabwehr «wird es wahrscheinlich bereits in
einiger Zeit den mittleren Atommichten nicht einmal mehr mog-
lich sein, die lebenswichtigen Ziele Amerikas und RuBlands zu
erreichen. Die als Mittel zur Abhaltung vorgesehene Kernwafte
wird also in abschbarer Zeit unbrauchbar sein gegen die Super-
michte.» Diese Behauptung ist schwer zu widerlegen. Ein bilate-
raler Konflikt zwischen einer Supermacht und irgendeiner ande-
ren Atommacht wiirde wohl zuungunsten der letzteren ausgehen.
Das erste Ziel einer klein- oder mittelstaatlichen Strategie muf3
denn auch darin liegen, zu verhindern, dalB es zu diesem Konflikt
kommt.

In der Folge kommt Spiihler auf die sogenannt begrenzten
Konflikte zu sprechen, und hier wird seine Gedankenfiihrung in
ihrer summarischen Zusammenfassung anfechtbar. Er fiihrt aus:
«Es bleibt der Fall ihrer (der Atomwaffe) Verwendung in Kon-
flikten, an denen die GroBen nicht beteiligt sind. Diese Annahme
konnte in bezug auf verschiedene Gebiete einigermalen begriin-
det sein, wire aber hochst unwahrscheinlich in bezug auf Euro-
pa.» Auch dem liB¢t sich zustimmen, nur muf3 im gleichen Atem-
zug festgehalten werden, was Spiihler unterliBt: daB eine der
wahrscheinlicheren Méglichkeiten auBer acht gelassen ist. Nicht
nur die schweizerischen, auch auslindische Militirs befassen sich
sehr hiufig mit der Frage, was in einem europiischen Konflikt
geschehen wiirde. Auf Grund einer Reihe von Uberlegungen
wire es denkbar, daB es hier zu einem Atomkrieg unter Einwir-
kung des Atompotentials der beiden Supermichte kime, ohne
daB deren Hinterland gleichzeitig einbezogen wiirde. Dies ist der
Alptraum Europas, und damit auch derjenige der Schweiz. Es
handelt sich vorliufig nicht um einen bilateralen Modefall «ato-
mare Supermacht gegen atomaren Kleinstaat», sondern um die
nach wie vor mogliche Hypothese eines allgemeinen, wenn auch
von der hichsten strategischen Ebene aus betrachtet begrenzten
Atomkrieges. Wir stimmen Bundesrat Spiihler bei, wenn er in
Anlehnung an den Bericht einer UNO-Sachverstindigengruppe
feststelle, «daB die durch den sogenannten taktischen Atomkrieg
verursachte Verwiistung und Desorganisation Wirkungen hitte,
die kaum verschieden wiren von denjenigen eines strategischen
Atomkrieges in der betreffenden Zone». Aber seine weitere Fol-
gerung ist in hohem MaBe erstaunlich. «Es scheint also», sagt er,
«daB in Europa die Atomwaffe von sehr schwacher Wirkung ge-
geniiber einer Supermacht und unbrauchbar in einem 6rtlich be-
grenzten Zusammensto wire. Sie kann daher offenbar die
Sicherheit eines kleinen Staates nicht gewihrleisten; denn unter
solchen Umstinden hitte sie keine abhaltende Wirkung.» Da liegt
nun offenbar eine Reihe weitester Gedankenspriinge vor. Gerade
die Gefahr von Zerstorungen in der geschilderten Art macht die
Atomwaffe zur kriegsverhindernden, vor allem defensiven
Waffe. Und gerade ihre Verteilung auf verschiedene, von den
GroBmichten unabhingige Entscheidungszentren macht die Ge-
gendrohung mit Atomwaffen glaubwiirdig, was eine Vorausset-
zung dieser kriegsverhindernden Wirkung ist. Spiihler riumt ein,
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daB noch andere Hypothesen denkbar sind, er streift auch die
Lage ciner nicht nuklear bewaffneten Armee gegeniiber einem
atombewaffneten Angreifer. Doch handelt es sich seiner Meinung
nach «hier um Moglichkeiten, die mehr theoretisch als wirklich-
keitsnah erscheinen».

Die Gedankenfiihrung Bundesrat Spiihlers l3Bt eine Reihe we-
sentlicher Gesichtspunkte auBer acht. Die Feststellung, welche
Wahrscheinlichkeit atomaren Konflikten in Zukunft insbesondere
in Europa eigen ist und welcher Wert einer allfilligen schweizeri-
schen Atombewaffnung zukommt, muB in einem weiteren Zu-
sammenhang unter Beriicksichtigung aller Faktoren gemacht
werden. Es geht nicht an, unsere spezifischen Verteidigungspro-
bleme lediglich auf Grund von UNO-Berichten iiber den Wert
von Atomwaffen fiir die Verteidigung von Kleinstaaten beurtei-
len zu wollen.2

Damit soll die Notwendigkeit, den globalen Aspekt der inter-
nationalen Sicherheit einzubeziehen, in keiner Weise beiseite ge-
schoben werden. Doch sollte man auch hier niichtern vorgehen.
Die Andeutung, daBl die Nichtatomwaffenstaaten moglichst
rasch den Atomsperrvertrag zu unterzeichnen hitten, damit sich
die Spannung zwischen den USA und der UdSSR lege und ein
weiteres Wettriisten zwischen ihnen vermindert werde, scheint
uns reichlich weltfremd. Viel eher wire unseres Erachtens die
Frage berechtigt, ob das offensichtlich in vollem Gange befind-
liche neue Wettriisten (Raketenabwehr, Orbitalrakete) nicht das
heute bestehende und auch uns schiitzende strategische Gleichge-
wicht erschiittern kénnte und welche neuen Situationen daraus
entstehen wiirden.

SchlieBlich sei noch auf einen letzten Punkt der AuBerungen
Bundesrat Spiihlers hingewiesen: Wiederum zitiert er offenbar
den UNO-Bericht, wonach ein Land, das sich Kernwaffen be-
schafft, seine konventionellen Streitkrifte nicht vernachlissigen
darf. Man miiBte also das eine tun und das andere nicht lassen.
Und er fihrt fort: «Ganz abgesehen von der sehr starken Zu-
nahme der Militirausgaben, hitte die Herstellung von Atom-
waffen eine einseitige Beanspruchung der technisch-industriellen
und wissenschaftlichen Mittel in personeller und materieller Hin-
sicht zur Folge. Ob ein kleines Land die Moglichkeit hat, derar-
tige Lasten zu tragen ohne Beeintrichtigung seiner wirtschaftli-
chen Entwicklung erscheint zweifelhaft.» Wiederum scheint un-
sere Regierung auf MutmaBungen angewiesen, die auf der Hand
liegen. Doch kann wohl nicht bestritten werden, daB Berechnun-
gen moglich wiren und zuverlissigere Entscheidungsgrundlagen
liefern wiirden. Denn es geht ja nicht darum, ob wir den einen
Weg lieber einschlagen als den anderen. Wenn es darauf ankime,
wiirden wohl manche von uns sogar auf die heutige Armee ver-
zichten. Sondern es geht darum, daB wir endlich einmal zur
Kenntnis nehmen, daBl durch die Atomwaffen eine neue Art von
Bedrohung entstanden ist, die wir in unserer Verteidigungspla-
nung nicht nur am Rande, sondern vollinhaltlich beriicksichtigen
miissen. Die Frage lautet deshalb, ob uns ein Atomsperrvertrag
mit all seinen Vorteilen und Nachteilen einen hoheren Grad an
Sicherheit verschaffen wiirde als der heutige Zustand oder gar
eine eigene Atombewaffnung. Und eine weitere Frage stellt sich
sofort ein: «Was tun wir, wenn ein befriedigender Vertrag nicht
zustande kommt :»

2 Der zitierte «Rapport du secrétaire général sur les effets de I'utili-
sation eventuelle des armes nucléaires et sur les incidences que pour-
raient avoir pour les Etats, tant sur le plan économique que sur celui
de leur sécurité, 'acquisition et le perfectionnement de ces armes» vom
10. Oktober 1967 ist ein interessantes Dokument, doch behandelt es die
gerade uns interessierenden Fragen der Sicherheit kleiner Staaten ein-
seitig und summarisch.

63



Wie die Antwort lauten sollte, kann niemand chrlich sagen,
bevor die Studienergebnisse vorliegen, die immer noch fehlen,
obwohl sie wiederholt vom Bundesrat selkst gefordert und als
notwendig bezeichnet wurden! Daf} der Hinweis auf den groBen
Aufwand einer eigenen Atombewaffnung einen wichtigen Ein-
zelaspekt beleuchtet, aber niemals das abschlieBende Wort sein
kann, miiBte angesichts der fortdauernden Problematik der Atom-
frage mit der Zeit doch endlich allgemein einleuchten. Ebenso-
wenig kénnen wir uns mit der Formulierung Bundesrat Spiihlers
begniigen: «Beim jetzigen Stand der Wissenschaft und Kern-
strategie und insoweit nicht neue Entdeckungen die uns bekann-
ten Verhiltnisse umstiirzen, hat es somit nicht den Anschein, als
ob die Schweiz ihre Landesverteidigung merklich verbessern
konnte, wenn sie sich mit Atomwaffen ausriisten wiirde.» Sie ist
nicht allein deswegen abzulehnen, weil sie der niemals revozierten
Erklirung des Bundesrates von 1958 widerspricht, auch nicht
deswegen, weil sie alle jene im hochsten Grade verbliifft haben
diirfte, die sich auch nur ein biBchen mit der Lage einer rein kon-
ventionellen Armee befaBt haben, die sich einem atombewaffne-
ten Gegner gegeniibersieht, sondern aus grundsitzlichen Erwi-
gungen: Weder darf der Anschein eine Grundlage fiir Entschei-
dungen unserer Regierung in Fragen erster Ordnung wice denjeni-
gen unserer Sicherheit sein, noch konnen wir akzeptieren, daB
Zweifel an der einen Losung zur gefiihlsbetonten Zustimmung
zu einer andern fiihren, obwohl diese, wie man selbst zugibt, die
schwersten Mingel aufweist.

Kehren wir damit zur Erklirung Bundesrat Spiihlers zuriick.
Gestiitzt auf seine eben besprochenen Uberlegungen fiihrt er
schlieBlich aus, daB ein wirksamer Atomsperrvertrag wiinschbar
wire. «Nicht minder offenkundig ist aber», so fihrt er fort, «daB
er keine AbriistungsmaBnahme darstellen wird und daB er kein
Hindernis bildet fiir die sogenannte ‘senkrechte Proliferation’,
das heiBt die Vermehrung und Vervollkommnung der Atom-
waften derbesitzenden Staaten. Wie von allen Seiten gesagt worden
ist, wird die Hauptwirkung des Vertrages die sein, das Monopol
der beiden Supermichte zu bekriftigen, und er wird ohne Wir-
kung auf China sein. Aber daB er kein Allheilmittel ist, bedeutet
keineswegs, daB er unniitz sei. Stellt er auch keine Abriistungs-

maBnahme dar, so ist er doch ein erster Schritt in Richtung der
Abriistung, und ein notwendiger Schritt.»

Trotz dieser wahrlich eindriicklichen Mingelliste ist von der

Zuriickhaltung des Aide-mémoire also praktisch nichts mehr zu
spiiren. Was heilit «wirksamer Vertrag» bei all diesen Nachteilen :
Was veranlaBBt den Bundesrat nach Betonung des diskriminieren-
den Charakters dieses Abkommens von der einseitigen «Ab-
riistung der Nichtgeriisteten», die den Besitzenden alle Freiheiten
14B¢, als von einem notwendigen Schritt in Richtung wirksamer
Abriistung zu sprechen :

Wir fiirchten, daB hier wieder einmal der Wunsch der Vater
des Gedankens ist. Man spiirt, dal das Atomzeitalter Entschei-
dungen iiber unsere Landesverteidigung verlangt, die nicht mehr
lange aufgeschoben werden kénnen. Denn nicht einmal diejeni-
gen, welche dem Verzicht auf eigene Atomwaffen das Wort re-
den, kénnen den Beweis erbringen, dall unsere Sicherheit damit
gewihrleistet sei. Es bleibt eine Liicke, die frither oder spiter ge-
schlossen werden muB, wenn uns an unserer Eigenstindigkeit

noch etwas liegt. Das weill jedermann, und das weill auch unsere -

Regierung. So ist nur zu begreiflich, daf} sie Gefahr lduft, nach
dem Atomsperrvertrag als einem eigentlichen Retter in der Not
mit aller Vehemenz zu greifen. Das Unbehagen vor einer allfil-
lig doch notwendig werdenden Entwicklung unserer Landesver-
teidigung in Richtung auf eine atomare Bewaffnung und der
Wunsch, schwierigen Entscheidungen durch die Unterzeichnung

eines Atomsperrvertrages aus dem Wege gehen zu konnen, lassen
die zahlreichen Nachteile des Abkommens gegeniiber der leisesten -

Hoffhung auf eine positive Wirkung in den Hintergrund treten.

Wer wird diesem Tenor, der die Erklirung Bundesrat Spiih-
lers kennzeichnet, noch entnehmen, daf3 die Schweiz den Vorbe-
halten ihres Aide-mémoire wirklich groBe Bedeutung beimif3t
und ihre Unterschrift verweigern wird, wenn ihre sicherheits-

politischen Forderungen nicht beriicksichtigt werden: Welche
Handlungsfreiheit besitzen wir noch : DaB sie infolge mangelnder

wissenschaftlicher Entscheidungsgrundlagen nicht besteht, miis-
sen wir befiirchten. Dal sie aus Griinden vorgefallter Meinungen

und als Konsequenz eines gefihrlichen Wunschdenkens bereits
weitgehend verlorenging, ist leider das Ergebnis der vorliegen-

den Textkritik.

Oberstdivisionar Edgar Schumacher
19. April 1897 bis 4. Dezember 1967
Von Oberstleutnant Hermann Hofmann

Am 19. April vergangenen Jahres vollendete Oberstdivisionir
Edgar Schumacher in seinem Heim in Bolligen bei Bern secin
70. Lebensjahr. «Ein ganz volles Orchester von An- und Einklin-
gen» erinnerte ihn kriftig «an die Weite des Zugehdrens», wie
der Jubilar kurz darauf ‘schrieb und erfreut beifiigte: «Und
freundlich ist es, daB, wer da schreibt, das Gute fiir gegeben und
giiltig und das weniger Gute als unerheblich nimmt.» Das per-
sonliche Beteiligtsein aus den vielen Gratulationen zu spiiren, die
nicht aus einer Verpflichtung heraus ins Haus kamen, bewegte
ihn tief. Und in einer besinnlichen Riickschau auf sein 70. Wie-
genfest schrieb der Jubilar: «Was kénnen wir Schéneres vom Tun
und Leben erbitten, als daB viele Gute unsere Gegenwart fiir et-
was Wiinschbares und hie und da sogar als etwas Helfendes hal-
ten! Da lohnt es sich schon, noch einmal ein Jahrzehnt anzutre-
ten. Ob man es durchstehen wird, ist ja nicht so wichtig. Aber
schon, wenn bis zum Weggehen etwas von freudiger Anteil-
nahme als Begleitung bleibt. »

Wie zuversichtlich und munter Edgar Schumacher iiber die
Schwelle des neuen Lebensjahrzehnts trat, verspiiren wir aus
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zwei seiner AuBerungen. Die eine, einem Brief an den Verfasser
dieser Zeilen entnommen, lautet: «Nun bin ich froh, wieder zu
anderem iibergehen zu konnen; einiges liegt schon lange da und
wartet.» Und aus der zweiten, die heiterer Art ist und seinen fei-
nen Humor aufleuchten liBt, sei festgehalten: «Und ich mub fest-
stellen, daBB mir zur Greiseswiirde einiges gebricht. Den Eintritts-
preis will ich ja inzwischen gern entrichten. Zum Aktivmitglied
fiihle ich mich nicht reif genug. ‘Ich nehm’ liecber dem Geld’, hat
mal einer gesagt, als er vor die Wahl gestellt wurde, ob vier Tage
Haft oder hundert Franken BuBe. Das ist ein wenig meine Stel-
lungnahme gegeniiber der Aufforderung zum Beitritt in den
Greisenorden. »

DaB nach dem Eintritt ins achte Lebensjahrzehnt recht bald der
Tod folgen wiirde, das war eine schmerzliche Uberraschung fiir
viele, selbst fiir Nahestehende. Am vergangenen 4. Dezember
hat Oberstdivisionir Edgar Schumacher seinen Weg ewigkeits-
wirts angetreten. Um die Schwere seines Leidens wissend, hat es
drztliche Hilfe ausschlagend und den Gesetzen der Natur sich
willig fiigend, seiner Sterbestunde tapfer entgegengeschaut. Was

ASMZ Nr. 2/1968




	Verzicht auf Handlungsfreiheit? : zu den grundsätzlichen Äusserungen des Bundesrates zur Atomwaffenfrage

